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Hinweis an alle Pächter der Kleingartenanlage 

 
 
Der Vorstand weist alle Pächter darauf hin, dass die Bes7mmungen der Gartenordnung – § 5 Feuer-
stellen, Grills etc. zwingend einzuhalten sind. 
 
§ 5.1 
Offene Feuerstellen sind grundsätzlich verboten. 
Als Ausnahme ist das Verbrennen von trockenem, unbehandeltem Holz oder Kohle in Feuerschalen 
erlaubt, sofern keine starke Rauchentwicklung entsteht. 
 
Bei der Auswahl des Standortes für Feuerstellen (z. B. Grill oder Feuerschale) sind die feuer- und bo-
denschutzrechtlichen VorschriPen einzuhalten. Besonders zu beachten ist, dass in einem Abstand 
von weniger als 100 m zum Waldrand gemäß Landesforstgesetz NRW § 47 das Anzünden oder Un-
terhalten eines Feuers sowie die Nutzung eines Grillgerätes nicht zulässig ist. 
 
§ 5.2 
Zum Schutz der Bodenlebewesen muss der Abstand der Feuerstelle mindestens 20 cm zum Boden 
betragen. 
 
§ 5.3 
Es ist darauf zu achten, dass keine Brandgefahr entsteht und keine erheblichen Beläs7gungen durch 
Rauch, Geruch oder Flugasche verursacht werden. 
 
Wich7ger zusätzlicher Hinweis 
 
Aufgrund der unmi]elbaren Nähe zum Pharmakonzern befinden sich in den umliegenden Berei-
chen teilweise Rauchwarn- und Brandmeldesysteme. 
 
Sollten diese Anlagen durch Rauchentwicklung ausgelöst werden und der Verursacher eindeu7g ei-
nem Pächter zugeordnet werden können, kann dieser unter Umständen für die Kosten eines Feuer-
wehreinsatzes haPbar gemacht werden. 
 
Der Vorstand bi]et daher alle Pächter um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 
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